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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unabhängige Flüchtlingsberatung in Aufnahmeein-
richtungen erlauben – oberbayerischen Sonderweg 
beenden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das seit Kur-
zem durch die Bezirksregierung Oberbayern veran-
lasste Zutrittsverbot für Menschenrechts- und Flücht-
lingshilfeorganisationen zu Erstaufnahmeeinrichtungen 
und dem Transitzentrum umgehend rückgängig zu 
machen und nicht weiter gegen europarechtliche und 
grundgesetzlich geschützte Normen eines fairen Asyl-
verfahrens zu verstoßen. 

 

 

Begründung: 

Aus der aktuellen Medienberichterstattung durch unter 
anderem die Süddeutsche Zeitung und Focus Online 
geht hervor, dass die Bezirksregierung Oberbayern 
den Zutritt von unabhängigen Rechtsberatern und 
Rechtsberaterinnen zu den im Aufgabenbereich der 
Bezirksregierung von Oberbayern liegenden Erstauf-
nahmeeinrichtungen und dem Transitzentrum seit Ja-
nuar 2018 untersagt. Dieses Vorgehen stellt eine un-
verhältnismäßige und vor allem unrechtmäßige Ver-
schärfung der bisherigen Praxis dar. Bereits 2009, als 
die österreichische Regierung eine unabhängige 
Rechtsberatung durch Nichtregierungsorganisationen 
verhinderte, bezeichnete der Europarat ein solches 
Vorgehen als inakzeptabel. Auch die aktuellen Maß-
nahmen der Bezirksregierung stellen einen akuten 
Verstoß gegen bestehende europäische und nationale 
Rechtsstandards dar. So ist in der für alle EU-Staaten 
verbindlich geltenden europäischen Aufnahmerichtli-
nie (2013/33/EU) das Zugangsrecht für Nichtregie-
rungsorganisationen zu Asylsuchenden fest verankert. 
Hinzu haben alle Asylsuchenden gemäß Art. 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (MRK) und 
dem Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 des 
Grundgesetzes (GG) das Recht auf ein faires Verfah-
ren. 

Dies beinhaltet auf jeden Fall eine ausreichende In-
formationslage und Transparenz im Rahmen des ei-
genen Asylantrags und dem zugehörigen Verfahrens-
prozedere. Problematisch sind zum Beispiel zu kurz-
fristig anberaumte Anhörungen direkt nach Ankunft 
der Geflüchteten, eine oftmals falsche Annahme der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Geflüchtete 
mehr über ihre Rechte wissen, als dies effektiv der 
Fall ist und generelle weitere Defizite bei der Beratung 
durch offizielle Stellen. 

Außerdem sind die Menschen in diesen Einrichtungen 
aufgrund der bestehenden Residenzpflicht häufig auf 
eine mobile Rechtsberatung vor Ort angewiesen. Al-
lein 2017 wurden beispielsweise durch die unentgeltli-
che Asylberatung von Amnesty International und dem 
Münchner Flüchtlingsrat mehr als 2.500 neu ange-
kommene Asylsuchende bezüglich ihrer Rechte und 
des genauen Ablaufs des Asylverfahrens informiert. 
Zudem sorgt der Zugang unabhängiger Rechtsberater 
und Rechtsberaterinnen zu den Erstaufnahmeeinrich-
tungen für mehr Öffentlichkeit, um etwaigen Missstän-
den vorzubeugen und zu einem objektiven Bild der 
Situation beizutragen. 

Die Aushebelung dieses elementaren Rechtsschutzes 
durch vermeintliche sicherheits- und brandschutz-
rechtliche Argumente oder zum Schutz des Wohnbe-
reichs ist dabei angesichts der oftmals bestehenden 
akuten Überbelegung der Einrichtungen ohne jegliche 
Privatsphäre sehr widersprüchlich. Auch der Vor-
schlag, die Beratungseinheiten weiterhin auf der Stra-
ße vor den Einrichtungen abzuhalten, konterkariert 
den Sicherheitsaspekt durch mögliche Szenarien lan-
ger Menschenschlangen an vielbefahrenen Straßen 
und wird ebenfalls notwendigen Privatsphärenstan-
dards nicht gerecht. 

Der aktuelle Koalitionsvertragsentwurf sieht eine un-
abhängige und flächendeckende Asylverfahrensbera-
tung vor und soll einem rechtsstaatlichen Asylverfah-
ren dienen. Hierbei ist unabhängig von der zeitnahen 
Rücknahme des erlassenen Zutrittsverbots außerdem 
sicherzustellen, dass die bereits vorhandenen Struktu-
ren und jahrelangen Erfahrungen der betreffenden 
Hilfsorganisationen keiner unüberlegten politisch mo-
tivierten Entscheidung zum Opfer fallen. Denn die 
Rolle ehrenamtlichen Engagements im Bereich Flucht 
und Migration kann gar nicht hoch genug bemessen 
werden. Die betroffenen Organisationen dürfen nicht 
ihrer Arbeitsmöglichkeiten beraubt werden, im Gegen-
teil, ehrenamtliches Engagement ist zu unterstützen 
und einzubeziehen. 



Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 17/17576 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Ich er-
öffne die Abstimmung. Fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 16.54 bis 
16.59 Uhr)

Ich schließe die Abstimmung und bitte Sie, die Plätze 
einzunehmen. Jetzt folgt eine weitere, nicht namentli-
che Abstimmung, dann eine weitere namentliche Ab-
stimmung. Deswegen bitte ich, die Plätze einzuneh-
men. –

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte, die Plätze für die Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag von vorhin einzunehmen. – Ich würde 
gerne eine Abstimmung durchführen und bitte Sie, die 
Plätze einzunehmen. – 

Wir kommen zurück zu den beiden Dringlichkeitsan-
trägen zum Thema Binnengrenzkontrollen. Ich begin-
ne mit der nicht namentlichen Abstimmung zum An-
trag auf Drucksache 17/20839; das ist der Antrag der 
FREIEN WÄHLER. Wer diesem Antrag seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion FREIE WÄHLER. Gegenstimmen, 
bitte. – CSU-Fraktion, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt’s Ent-
haltungen? – Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion auf Druck-
sache 17/20792. Ich eröffne die Abstimmung. Sind 
Sie mit drei Minuten einverstanden? – Danke. – Noch 
15 Sekunden.

(Namentliche Abstimmung von 17.01 bis 
17.04 Uhr)

Meine Damen und Herren, ich schließe die Abstim-
mung. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Das Er-
gebnis wird wie immer draußen ermittelt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20793 bis 17/20798 sowie die Dringlichkeits-
anträge auf den Drucksachen 17/20840 und 17/20841 
werden in die zuständigen federführenden Ausschüs-
se verwiesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie vorhin schon 
vereinbart, rufe ich jetzt noch 
Tagesordnungspunkt 11 auf; zu mehr werden wir 
heute nicht mehr kommen:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert 
Aiwanger, Florian Streibl, Prof. Dr. Michael Piazolo 
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zur Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes und des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (Drs. 17/18399) 
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der 
Fraktionen beträgt nach der Vereinbarung im Ältes-
tenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung 
orientiert sich an der Redezeit der stärksten Fraktion. 
Die Verteilung darf ich als bekannt voraussetzen. Ers-
ter Redner ist Herr Kollege Prof. Dr. Piazolo. Bitte 
schön.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): (Vom 
Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beschäftigen uns, mal wieder, mit den Lehrbeauftrag-
ten an den Hochschulen. Es ist auch gut, dass wir uns 
damit beschäftigen; denn die Situation der Lehr-
beauftragten an den bayerischen Hochschulen ist 
schlecht. Das muss man ganz deutlich sagen, und 
zwar in Richtung der Staatsregierung. – Die Staatsre-
gierung ist nicht mehr da. Die gesamte Staatsregie-
rung ist nicht mehr da. Das ist interessant. Die ge-
samte Staatsregierung interessiert sich nicht für die 
Lehrbeauftragten in Bayern. – Ah, jetzt kommt immer-
hin der zuständige Staatssekretär. Und jetzt kämpft 
sich auch der Minister durch die Reihen. Schön, dass 
Sie da sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die Anzahl der Lehrbeauftragten hat in letzter Zeit um 
82 % zugenommen. In einzelnen Fächern werden 
über 50 % der Lehre von Lehrbeauftragten bestritten. 
Es ist gut, Herr Spaenle, dass Sie da sind, denn 
würde man so etwas in dem anderen Bereich, für den 
Sie zuständig sind, vorfinden, nämlich an den Schu-
len, dann frage ich: Wie würden wir reagieren, wenn 
mehr als 50 % des Unterrichts an den Schulen von 
Lehrern erteilt würde, die keine festen Verträge 
haben, die keine soziale Absicherung haben? – Ich 
glaube, der Aufschrei in der Republik wäre riesig 
groß. In den Hochschulen nimmt man das aber hin. 
Man nimmt hin, dass teilweise 50 % der Lehre von so-
genannten Beauftragten erteilt werden, die Semester 
für Semester neue Verträge bekommen, die keine so-
ziale Absicherung haben, die mit sehr geringen Geh-
ältern abgespeist werden und die überhaupt nicht in 
den Hochschulen mitbestimmen können. Das ist, das 
sage ich jetzt einmal ganz deutlich, eine Schande. Es 
ist eine Schande für einen Staat, wenn er so mit den-
jenigen umgeht, die junge Menschen unterrichten.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20795 

Unabhängige Flüchtlingsberatung in Aufnahmeeinrichtungen 
erlauben - oberbayerischen Sonderweg beenden 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 84. Sitzung am 1. März 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 18.04.2018 Drucksache 17/21789 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20795, 17/21535 

Unabhängige Flüchtlingsberatung in Aufnahmeeinrichtungen 
erlauben – oberbayerischen Sonderweg beenden 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kollegin Claudia 

Stamm (fraktionslos), Herr Kollege Günther Felbinger (fraktionslos) und Herr Kollege 

Alexander Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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